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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.		Wie	hat	 sich	die	Anzahl	der	öffentlich	zugänglichen	Ladepunkte	 für	Elektro-
fahrzeuge	 in	 Baden-Württemberg	 in	 den	 letzten	 fünf	 Jahren	 entwickelt	 (An-
gaben	bitte	getrennt	nach	Jahren,	nach	Normal-	und	Schnellladepunkten	sowie	
getrennt	nach	Landkreisen)?	

2.		Unter	 Einhaltung	 welcher	 Kriterien	 oder	 aufgrund	 welcher	 Charakteristika	
werden	touristische	Destinationen	oder	Kommunen	als	„touristische	Hotspots“	
betitelt?	

3.		Welche	Destinationen	oder	Kommunen	entsprechen	diesen	Kriterien	bzw.	Cha-
rakteristika	und	werden	folglich	in	Baden-Württemberg	als	„touristischer	Hot-
spot“	bezeichnet?	

4.		Wie	hat	sich	die	Anzahl	der	öffentlich	zugänglichen	Ladepunkte	in	den	in	Fra-
ge	3	beschriebenen	Destinationen	und	Kommunen	mit	hoher	Tourismusintensi-
tät	 in	den	letzten	fünf	Jahren	entwickelt	(Angaben	bitte	getrennt	nach	Jahren,	
Normal-	und	Schnellladepunkten	sowie	getrennt	nach	dem	jeweiligen	touristi-
schen	Hotspot)?	

5.		Welche	 Informationsmöglichkeiten	 über	 die	 vorhandene	 Elektro-Ladeinfra-
struktur	ergeben	sich	für	Besucherinnen	und	Besucher	 touristischer	Ballungs-
räume?	

6.		Deckt	das	aktuelle	E-Ladenetzwerk	laut	Informationsstand	der	Landesregierung	
den	Bedarf	in	touristischen	Ballungsräumen	ab,	gerade	mit	Blick	auf	Hochsai-
sonzeiten	und	dem	einhergehenden	gesteigerten	Besuchsaufkommen?	
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7.		Strebt	die	Landesregierung	in	den	kommenden	fünf	Jahren	einen	erhöhten	Aus-
bau	 der	 E-Ladeinfrastruktur	 in	 den	 touristischen	Hotspots	 an	 (Angaben	 bitte	
aufgeschlüsselt	 nach	 dem	 jeweiligen	 Ballungsraum	 und	 unter	Angabe	 ange-
strebter	oder	bereits	konkret	geplanter	Ausbauprojekte)?	

8.		Welche	Förder-	und	Unterstützungsmöglichkeiten	stehen	den	Kommunen	oder	
privaten	Unternehmen	aus	dem	touristischen	Bereich,	wie	beispielsweise	Cam-
pingplätzen,	Hotels	oder	Freizeitparks,	zur	Verfügung,	um	die	Ladeinfrastruk-
tur	 durch	 eigens	 aufgestellte	 Ladesäulen	 zu	 verbessern	 (Auflistung	 bitte	 ge-
trennt	nach	Bundes-	und	Landesförderung)?	

9.		Strebt	die	Landesregierung	in	der	aktuellen	Legislaturperiode	weitere	Förder-
programme	an,	die	es	Kommunen	und	privaten	Unternehmen	aus	dem	touristi-
schen	Bereich	ermöglichen,	die	Ladeinfrastruktur	eigenständig	auszubauen?	

25.11.2022

Storz	SPD

Beg r ü n d u n g

Mangelnde	Möglichkeiten,	elektrisch	betriebene	Fahrzeuge	aufladen	zu	können,	
halten	nach	wie	vor	viele	Bürgerinnen	und	Bürger	von	der	Anschaffung	eines	sol-
chen	Pkws	oder	Wohnmobils	ab.	Im	Bereich	des	Freizeitverkehrs	schöpft	die	För-
derung	der	E-Mobilität	daher	nicht	ihr	Potenzial	aus.	Vor	allem	in	der	Hochsaison	
beklagen	Reisende	in	touristischen	Ballungsräumen	(Hotspots)	nach	Ansicht	des	
Fragestellers	einen	unzureichenden	Ausbau	der	Ladeinfrastruktur,	die	den	vorhan-
denen	Bedarf	nicht	abdecken	kann.	Nachhaltigkeit	und	eine	hinreichende	 Infra-
struktur	 bilden	 zentrale	 Säulen	 der	 Tourismuskonzeption	 Baden-Württembergs.	
Diese	Kleine	Anfrage	möchte	deshalb	den	aktuellen	Stand	der	Infrastruktur	und	
zukünftig	geplante	Ausbaumaßnahmen	dieser	Infrastruktur	erfragen.	

An two r t

Mit	Schreiben	vom	16.	Dezember	2022	Nr.	VM4-0141.5-26/83/2	beantwortet	das	
Ministerium	für	Verkehr	 im	Einvernehmen	mit	dem	Ministerium	für	Wirtschaft,	
Arbeit	und	Tourismus	die	Kleine	Anfrage	wie	folgt:

1.		Wie	 hat	 sich	 die	Anzahl	 der	 öffentlich	 zugänglichen	 Ladepunkte	 für	Elektro-
fahrzeuge	 in	 Baden-Württemberg	 in	 den	 letzten	 fünf	 Jahren	 entwickelt	 (An-
gaben	bitte	getrennt	nach	Jahren,	nach	Normal-	und	Schnellladepunkten	sowie	
getrennt nach Landkreisen)? 

Nachfolgende	Tabelle	 zeigt	 die	Entwicklung	von	öffentlich	 zugänglichen	Lade-
punkten	anhand	von	Daten	der	Bundesnetzagentur.	Öffentlich	zugängliche	Nor-
malladepunkte,	welche	 vor	 dem	 17.	März	 2016	 in	 Betrieb	 genommen	wurden,	
und	 Ladepunkte	 bis	 3,7	 kW	 Ladeleistung	 sind	 von	 der	Anzeigepflicht	 bei	 der	
Bundesnetzagentur	gemäß	der	Ladesäulenverordnung	ausgenommen.	
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NLP:	Normalladepunkte
SLP:	Schnellladepunkte
Quelle:	Bundesnetzagentur,	Datenstand	1.	Oktober	2022

2.  Unter Einhaltung welcher Kriterien oder aufgrund welcher Charakteristika 
werden touristische Destinationen oder Kommunen als „touristische Hotspots“ 
betitelt? 

3.  Welche Destinationen oder Kommunen entsprechen diesen Kriterien bzw. Cha-
rakteristika	und	werden	folglich	in	Baden-Württemberg	als	„touristischer	Hot-
spot“ bezeichnet? 

4.		Wie	hat	sich	die	Anzahl	der	öffentlich	zugänglichen	Ladepunkte	in	den	in	Frage	3	
beschriebenen	Destinationen	und	Kommunen	mit	hoher	Tourismusintensität	in	
den	 letzten	 fünf	Jahren	entwickelt	 (Angaben	bitte	getrennt	nach	Jahren,	Nor-
mal-	und	Schnellladepunkten	sowie	getrennt	nach	dem	jeweiligen	touristischen	
Hotspot)? 

Die	Fragen	2,	3	und	4	werden	aufgrund	des	sachlichen	Zusammenhangs	gemein-
sam	beantwortet.

Für	sogenannte	„touristische	Hotspots“	gibt	es	keine	allgemein	gültige	Definition.	
Vielmehr	wird	der	Begriff	umgangssprachlich	für	Regionen	und	Orte	verwendet,	
in	denen	es	punktuell	und	 temporär	zu	erhöhtem	Besucheraufkommen	kommen	
kann.	Dies	kann	einerseits	negative	Folgeerscheinungen	wie	bspw.	ein	erhöhtes	
Verkehrsaufkommen	oder	lange	Wartezeiten	mit	sich	bringen.	Andererseits	kann	
damit	eine	Stärkung	der	Wirtschaft	oder	der	Ausbau	der	Infrastruktur	in	der	jewei-
ligen	Region	einhergehen.
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Da	 die	 sogenannten	 touristischen	 Hotspots	 nicht	 klar	 definierbar	 sind,	 können	
folglich	keine	Destinationen	 im	Land	per	 se	 als	Hotspots	definiert	werden.	Der	
Landesregierung	liegt	somit	keine	landesweite	Übersicht	über	sogenannte	„touris-
tische	Hotspots“	im	Land	vor.

5.		Welche	 Informationsmöglichkeiten	 über	 die	 vorhandene	 Elektro-Ladeinfra-
struktur	ergeben	sich	für	Besucherinnen	und	Besucher	touristischer	Ballungs-
räume?	

Viele	touristische	Regionen	und	Orte	bieten	ihren	Gästen	auf	ihrer	Webseite	eine	
Übersicht	 über	 öffentlich	 zugängliche	 und	 private	Ladesäulen	 (z.	B.	 bei	Hotels	
oder	Restaurants)	in	den	jeweiligen	Reisezielen	an.	Außerdem	bewerben	Anbieter	
von	Ladeinfrastruktur	auch	selbst	auf	deren	Webseiten	verfügbare	Lademöglich-
keiten.

Neben	verschiedenen	Apps	für	Smartphones	und	Navigationsgeräte	sowie	Online-
Seiten	 veröffentlicht	 die	 Bundesnetzagentur	 Daten	 zur	 öffentlich	 zugänglichen	
Ladeinfrastruktur	 in	Deutschland.	Auf	 einer	 interaktiven	Karte	 der	Bundesnetz-
agentur	werden	diese	Informationen	bereitgestellt.	Informationen	über	Lademög-
lichkeiten	sind	für	ganz	Baden-Württemberg	und	somit	auch	für	touristische	Re-
gionen	abrufbar.	

6.  Deckt das aktuelle E-Ladenetzwerk laut Informationsstand der Landesregie-
rung	 den	 Bedarf	 in	 touristischen	 Ballungsräumen	 ab,	 gerade	 mit	 Blick	 auf	
Hochsaisonzeiten und dem einhergehenden gesteigerten Besuchsaufkommen?

7.		Strebt	die	Landesregierung	in	den	kommenden	fünf	Jahren	einen	erhöhten	Aus-
bau	der	E-Ladeinfrastruktur	 in	den	 touristischen	Hotspots	an	 (Angaben	bitte	
aufgeschlüsselt	 nach	 dem	 jeweiligen	 Ballungsraum	 und	 unter	 Angabe	 ange-
strebter	oder	bereits	konkret	geplanter	Ausbauprojekte)?

Die	Fragen	6	und	7	werden	aufgrund	des	sachlichen	Zusammenhangs	gemeinsam	
beantwortet.

Es	liegen	keine	systematisch-erfassten	Erkenntnisse	darüber	vor,	dass	aktuell	die	
öffentlich	zugängliche	Ladeinfrastruktur	im	Großen	und	Ganzen	nicht	bedarfsge-
recht	wäre.	Anekdotisch	erreichen	die	Landesregierung	jedoch	Berichte	von	Nut-
zer/-innen,	dass	die	Ladeinfrastruktur	an	Tagen	mit	hoher	Nachfrage	an	manchen	
Orten	 (z.	 B.	 Freizeitparks)	 nicht	 ausreichend	 ausgebaut	 ist.	 Bei	 privaten	Über-
nachtungseinrichtungen	gibt	es	vereinzelt	Angebote	von	Ladeinfrastruktur.	Da	die	
Anfahrt	zu	touristischen	Zielen	oft	über	100	km	Entfernung	erfolgt,	erscheint	das	
Laden	am	Zielort	als	besonders	sinnvoll.	Auch	vor	diesem	Hintergrund	bedarf	es	
eines	zügigen	flächendeckenden	und	bedarfsgerechten	Ausbaus	um	dem	wachsen-
den	Bestand	an	E-Fahrzeugen	gerecht	zu	werden.	

Insbesondere	 der	 nichtöffentlich	 zugänglichen	 bzw.	 privaten	 Ladeinfrastruktur	
kommt	hierbei	eine	bedeutende	Rolle	zu,	da	an	dieser	ein	Großteil	der	Ladevor-
gänge	 stattfindet.	 Nichtöffentlich	 zugängliche	 Ladeinfrastruktur	 kann	 besonders	
auch	 für	 touristische	 Zielorte	 (z.	 B.	 Hotels,	 Ferienunterkünfte,	 Parkhäuser)	 ein	
geeigneter	und	wichtiger	Anwendungsfall	sein.	

Neben	den	Bundes-	und	Landesförderaktivitäten	zum	Ausbau	der	Ladeinfrastruk-
tur	sorgt	der	Bund	mit	der	Ausschreibung	zum	Deutschlandnetz	für	ein	flächen-
deckendes	und	bedarfsgerechtes	Schnellladenetz	(u.	a.	entlang	der	Autobahnen)	in	
ganz	Deutschland.
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8.		Welche	Förder-	und	Unterstützungsmöglichkeiten	stehen	den	Kommunen	oder	
privaten	Unternehmen	aus	dem	touristischen	Bereich,	wie	beispielsweise	Cam-
pingplätzen,	Hotels	oder	Freizeitparks,	zur	Verfügung,	um	die	Ladeinfrastruk-
tur	 durch	 eigens	 aufgestellte	 Ladesäulen	 zu	 verbessern	 (Auflistung	 bitte	 ge-
trennt nach Bundes- und Landesförderung)? 

Im	Rahmen	der	Tourismusförderung	des	Landes	bestehen	zwei	Förderprogramme,	
die	 für	 die	Förderung	von	Ladeinfrastrukturen	grundsätzlich	 in	Frage	 kommen.	
Zum	 einen	 das	 Tourismusinfrastrukturprogramm	 (TIP)	 für	 die	Modernisierung,	
Sanierung	oder	den	Neubau	von	kommunalen	Tourismusinfrastruktureinrichtun-
gen.	Zum	anderen	das	Darlehensprogramm	Tourismusfinanzierung	Plus	(TF	Plus)	
für	kleine	und	mittelständische	Betriebe	des	stationären	touristischen	Gastgewer-
bes.	Bei	beiden	Förderprogrammen	können	Ladeinfrastrukturen	grundsätzlich	im	
Rahmen	der	geförderten	Maßnahmen	mit	gefördert	werden,	soweit	nicht	andere	
Programme	vorrangig	greifen.	

Ladeinfrastrukturförderung:

Mit	Blick	auf	die	allgemeine	Ladeinfrastrukturförderung	werden	folgend	nur	För-
derungen	zur	Errichtung	von	ausschließlich	Ladeinfrastruktur	berücksichtigt	und	
nicht	 zusätzliche	 Förderungen	 im	 Zusammenhang	mit	 der	Anschaffung	 von	 E-
Fahrzeugen	durch	das	Land	(z.	B.	BW-e-Solar-Gutschein)	und	den	Bund.

Land:

Über	das	„Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz“	(LGVFG)	wird	die	Errich-
tung	von	Ladeinfrastruktur	 im	kommunalen	Straßenbau	und	 im	Bereich	ÖPNV	
für	Kommunen	und	Vorhabenträger	des	öffentlichen	Personennahverkehrs	geför-
dert.	Zudem	ist	eine	Wiederaufnahme	der	Förderung	im	Programm	Charge@BW	
geplant,	 sodass	 öffentliche	Ladeinfrastruktur	 im	Normalladebereich	 eine	 Förde-
rung	erhalten	kann.	Ziel	der	Landesregierung	 ist	dabei	u.	a.,	dass	 in	allen	Sied-
lungsgebieten	 in	BW	eine	öffentliche	Lademöglichkeit	 fußläufig	erreichbar	 sein	
soll.

Bund:

Über	die	Bundesförderrichtlinie	„Nicht	öffentlich	zugängliche	Ladestationen	für	
Elektrofahrzeuge	–	Unternehmen	und	Kommunen“	sind	für	Kommunen	und	Un-
ternehmen	Förderanträge	bis	Ende	2022	möglich.	Außerdem	existiert	die	Förder-
richtlinie	 „Öffentlich	 zugängliche	 Ladeinfrastruktur	 für	 Elektrofahrzeuge	 in	
Deutschland“	für	natürliche	und	juristische	Personen,	über	welche	Förderaufrufe	
erfolgen	können.

9.		Strebt	die	Landesregierung	in	der	aktuellen	Legislaturperiode	weitere	Förder-
programme	an,	die	es	Kommunen	und	privaten	Unternehmen	aus	dem	touristi-
schen	Bereich	ermöglichen,	die	Ladeinfrastruktur	eigenständig	auszubauen?	

Die	Landesregierung	verfolgt	das	Ziel	den	bedarfsgerechten	und	flächendecken-
den	Ausbau	von	Ladeinfrastruktur	in	sinnvoller	Ergänzung	zu	Bundesaktivitäten	
weiterhin	 in	 ausgewählten	Anwendungsfällen	 zu	 fördern.	 Zur	 geplanten	 Lade-
infrastrukturförderung	finden	aktuell	Abstimmungen	statt.	

In	Vertretung

Frieß
Ministerialdirektor
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